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Beginn: 19:30 Uhr Sitzung-Nr: 11/gr/011/2005 
Ende: 21:20 Uhr WP.: 2004/2009  
    
 

NIEDERSCHRIFT 
 

über die am 16.11.2005 
im ehemaligen Schulhaus, Hauptstraße 36, 76857 Völkersweiler 

stattgefundene 11. Sitzung des Ortsgemeinderates der Ortsgemeinde Völkersweiler 
 

Zeit, Ort und Tagesordnung wurden am 07.11.2005 öffentlich bekannt gemacht (§ 34 Abs. 6 GemO) 
Alle Ratsmitglieder wurden am 04.11.2005 schriftlich eingeladen. 
Gesetzliche Zahl der Ratsmitglieder gemäß § 29 GemO: 13 
Zahl der Beigeordneten: 2, stimmberechtigte Beigeordnete: 2 
 
 
Zu Beginn der Sitzung waren anwesend: 
 
 Ortsbürgermeister 
Braun, Ernst  
 Erster Beigeordneter und Ratsmitglied 
Geenen, Georg  
 Beigeordnete und Ratsmitglied 
Sattel, Maria Dr.  
 Ratsmitglieder 
Bachmann, Werner ab 19:45 Uhr bei TOP 3 
Brandenburger, Marlies  
Brandenburger, Michael  
Geenen, Josef  
Geenen, Theodor  
Kempf, Franz  
Moser, Andrea  
Müller, Rainer  
 Verwaltung 
Schwamm, Joachim  
 Schriftführer 
Thürwächter, Hildegard  
 
Abwesend: 
 
 Ratsmitglieder 
Brandenburger, Willi entschuldigt 
Scherthan, Richard unentschuldigt 
 

Tagesordnung: 

A. Öffentlicher Teil 
 1 Einwohnerfragestunde 
 2 Festsetzung der Realsteuerhebesätze 2006 

Vorlage: 11/016/V/060/2005 
 3 Beratung und Beschlussfassung über Zuschussantrag der katholischen Bücherei Gossersweiler-

Stein 
 4 Beratung über den Ausbau der Lindelbrunnstraße 
 5 Informationen 
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Der Vorsitzende eröffnete die Sitzung, begrüßte die Anwesenden und stellte die ordnungsgemäße 
Einladung sowie die Beschlussfähigkeit fest. 
 
Vor Eintritt in die Tagesordnung wurde aus den Reihen der Ratsmitglieder der Wunsch geäußert, dass in 
Zukunft an Buß- und Bettag keine Sitzung mehr stattfinden soll, da an diesem Tage kirchliche 
Veranstaltungen sind. 
 
 
 1 Einwohnerfragestunde 
 
Aufstellung der Ortstafel am Anwesen Familie Kern. 
 
 2 Festsetzung der Realsteuerhebesätze 2006 

Vorlage: 11/016/V/060/2005 
 
Die Hebesätze für die Realsteuern der Ortsgemeinde Völkersweiler sind derzeit wie folgt festgesetzt: 
 
 - Grundsteuer A -    269 v. H. 
 -  Grundsteuer B -   317 v. H. 
 - Gewerbesteuer -  352 v. H. 
 
Im Landesfinanzausgleichsgesetz (LFAG) sind die Nivellierungssätze der Realsteuern zur Berechnung 
der Steuerkraftmesszahl zur Zeit wie folgt festgesetzt: 
 
 -  Grundsteuer A -  269 v. H. 
 -  Grundsteuer B -  317 v. H. 
 -  Gewerbesteuer -  352 v. H. 
 
Bei dem Nivellierungssatz für die Gewerbesteuer ist der im maßgebenden Zeitraum geltende 
Vervielfältiger für die Gewerbesteuerumlage abzuziehen. 
 
Bedeutung für die Ortsgemeinden erlangen die Nivellierungssätze im Zusammenhang mit der 
Berechnung der Schlüsselzuweisungen sowie der Kreis- und Verbandsgemeindeumlage. 
 
Für die Bewilligung verschiedener Zweckzuweisungen des Landes (z. B. Zuweisungen aus dem 
Investitionsstock) ist u. a. Fördervoraussetzung, dass die antragstellende Gemeinde Ihre Einnahmequellen 
ausschöpft. Die Einnahmequellen gelten als angemessen ausgeschöpft, wenn folgende Steuerhebesätze 
nicht unterschritten werden: 
  
 -  Grundsteuer A - 255 v. H.   
 -  Grundsteuer B - 290 v. H.   
 - Gewerbesteuer - 330 v. H.   
 
Leistungsschwache Ortsgemeinden (Einnahmen des Verwaltungshaushaltes reichen zur Erfüllung ihrer 
unabweisbaren Ausgabeverpflichtungen nicht aus) können Bedarfszuweisungen aus dem 
Ausgleichsstock erhalten. 
Hierzu müssen jedoch u. a. folgende Steuerhebesätze festgesetzt sein: 
 
 - Grundsteuer A - 280 v. H. 
 - Grundsteuer B - 320 v. H. 
 - Gewerbesteuer - 350 v. H. 
 
Es wird empfohlen, für die Grundsteuer A und für die Grundsteuer B die geforderten Mindesthebesätze 
im Zusammenhang mit möglichen Bedarfszuweisungen aus dem Ausgleichsstock festzusetzen. Der 
Hebesatz für die Gewerbesteuer sollte den  Nivellierungssatz gem. LFAG nicht unterschreiten. 
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Der Gemeinderat beschließt mit 9 Ja-Stimmen und 1 Nein-Stimme, die Realsteuerhebesätze 2006 wie 
folgt festzusetzen, da eine Erhöhung für die Bürger eine unzumutbare finanzielle  Belastung wäre. 
 
 - Grundsteuer A - 269 v. H. 
 - Grundsteuer B - 317 v. H. 
 - Gewerbesteuer - 352 v. H. 
 
 3 Beratung und Beschlussfassung über Zuschussantrag der katholischen Bücherei 

Gossersweiler-Stein 
 
Aufgrund der finanziellen Haushaltslage der OG Völkersweiler wurden aus den Reihen der 
Ratsmitglieder folgende Anträge gestellt: 
 
Antrag 1: Kürzung des Zuschusses von 250,-- € auf 200,-- €. 
 
Antrag 2: Keine Kürzung des Zuschusses. 
 
Nach angeregter Diskussion beschloss das Ratsgremium mit 9 Ja-Stimmen und 1 Nein-Stimme, den 
Zuschuss an die katholische Bücherei nicht zu kürzen. 
 
 4 Beratung über den Ausbau der Lindelbrunnstraße 
 
Bei diesem Tagesordnungspunkt waren Ortsbürgermeister Ernst Braun, Erster Beigeordneter und 
Ratsmitglied Georg Geenen sowie die Ratsmitglieder Theo Geenen, Josef Geenen und Rainer Müller 
gem. § 22 GemO von der Beratung und Beschlussfassung ausgeschlossen. Den Vorsitz übernahm die 
Beigeordnete und Ratsmitglied Frau Dr. Maria Sattel. 
 
Ortsbürgermeister Braun soll veranlassen, dass der Untergrund der Lindelbrunnstraße durch das 
Verbandsgemeinde-Bauamt überprüft wird. Danach soll für den Gesamtausbau und für 
Ausbesserungsarbeiten der Lindelbrunnstraße beginnend von der Hauptstraße einschließlich der 
Kreuzung „Kapellenstraße“ und „Im Wingert“ die Kosten ermittelt werden (Angebotseinholung). 
 
Falls ein Vollausbau der Lindelbrunnstraße erfolgen sollte, ist zu gegebener Zeit eine 
Bürgerversammlung einzuberufen, um die Anlieger über die Höhe der auf sie anfallenden Kosten in 
Kenntnis zu setzen. 
 
Für die Ausbesserung und den Vollausbau der Straßenfläche vom Anwesen Wegmann Resel bis 
Grundstücksende Waldemar Hertel liegen bereits Angebote der Fa. Schüler (Billigstanbieter) vom 
01.06.2004 vor. 
 
Ferner soll geprüft werden, ob das Angebot der Fa. Schüler (Auftragsvergabe 01.06.04) in Höhe von 
12.557,00 € noch Bestand hat. 
 
Hiermit war das Ratsgremium einstimmig einverstanden. 
 
 5 Informationen 
 
5.1 Lieferung der Kühlbox für die Leichenhalle in der 49. Woche 
 
5.2 Einweihung der Leichenhalle am 30.04.2006 oder 07.05.2006 
 
5.3 Information über ein Schreiben der Verbandsgemeindeverwaltung (Setzen von Grabmalen  
      ohne Genehmigung) 
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5.4 Keine Straßenreinigung innerhalb der Ortsgemeinde 
 
5.5 Farbe der Eisenteile für Friedhofshalle (Kerzenständer, Kreuz, Kranzständer, Ständer für  
      Weihwasser/Erde) 
 
5.6 Übergabe von eigenen Geschäftsbereichen der Ortsbeigeordneten 
 
 
 

Ende öffentlicher Teil: 20:15 Uhr 
 
 
 

Worüber Niederschrift 
 
Der Vorsitzende:                       Der Schriftführer:  
 
 
 


